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Wahrung der Freiheits- und Persönlichkeitsrechte bei der Bekämpfung 

des internationalen Terrorismus 

 

Rechtsstaat und Grundrechtsschutz – damit auch Datenschutz – stehen einer effektiven 

Bekämpfung des Terrorismus nicht entgegen.  

 

Auch nach Brüssel gilt: Datenschutz verhindert nicht, Terroristen und ihre Helfernetzwerke 

zu erfassen und zu bekämpfen. Das geltende Datenschutzrecht erlaubt deren Daten zu 

speichern und Informationen wechselseitig auszutauschen. Der Datenschutz kann jedenfalls 

nicht für etwaige Defizite bei der Nutzung vorhandener Eingriffsbefugnisse sowie für 

möglicherweise ineffiziente sicherheitsbehördliche Strukturen verantwortlich gemacht 

werden.  

 

Die häufig reflexartig erhobene Forderung nach weiteren Eingriffsbefugnissen und 

flächendeckenden Überwachungsmaßnahmen trägt zur Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus nicht bei.  

 

Es kennzeichnet den Rechtsstaat, dass sich jeder in einem fairen Verfahren gegen 

unberechtigte Verdachtsbehauptungen wehren, Schutz bei Gerichten suchen und auf die 

Kontrolle der Datenschutzbeauftragten vertrauen darf. Die massenhafte, 

verdachtsunabhängige Erhebung und Speicherung von Daten widerspricht dem Grundrecht 

auf Datenschutz.  

 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder bekräftigt ihren 

mehrfach formulierten Appell*, dass alle neu erwogenen Maßnahmen zur Bekämpfung des 

internationalen Terrorismus sich daran messen lassen müssen, ob sie für dessen 

wirkungsvolle Bekämpfung wirklich geeignet, erforderlich und angemessen sind und damit 

dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. 

 

 

 



*) - Entschließung der 62. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

  und der Länder am 25./26. Oktober 2001 in Münster 

- Entschließung der 72. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

  und der Länder am 26./27. Oktober 2006 in Naumburg 

- Entschließung der 82. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

  und der Länder am 28./29. September 2011 in München 

- Entschließung der 89. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes 

  und der Länder am 18./19. März 2015 in Wiesbaden 

 




